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Weisungen 
betreffend das Urkundenpapier 

 
 

Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
 
erlässt gestützt auf 

Artikel 37 Abs. 3 der Notariatsverordnung (NV)1 

folgende 

 
 

Weisungen an die im Notariatsregister eingetragenen Notarinnen und Notare 
 
 
1. Gemäss Art. 37 Abs. 1 NV ist für Urschriften, die in Verwahrung der Notarin oder des 

Notars bleiben, und für Ausfertigungen Papier von guter und alterungsbeständiger 
Qualität im Format DIN A4 zu verwenden. 

 
2. Die Notarinnen und Notare werden angewiesen, für ihre Urschriften und Ausfertigun-

gen Papier zu verwenden, das der internationalen Norm  DIN ISO 97062 entspricht. 
 
3. Für Urschriften und Ausfertigungen ist Papier in der Stärke von mindestens 80 g/m2 zu 

verwenden. 
 
4. Diese Weisungen treten am 1. Juni 2007 in Kraft. 
 
 
 Der Justiz-, Gemeinde- und  

Kirchendirektor 
 
 
 
 

 W. Luginbühl, Regierungspräsident 
 

                                                
1 BSG 169.112 
2 Es handelt sich um Papiere, die ausschliesslich aus Zellstoff hergestellt werden (d.h. holzfreie, 
niemals Recyclingpapiere).  
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